Kanton Ziirich
Sozialamt

(Verlangerung)

Wird die Auflage wahrend der
Kirzungsdauer erfillt,
muss der Kiirzungsbeschluss
in der Regel aufgehoben werden.

Nach Ablauf Kiirzungsdauer

Hat sich die Situation
verandert?

Ist die Auflage immer noch
erfillbar, zumutbar, sinnvoll?
> Befragung Klient/in
notwendig

Dauer & Hohe
verhaltnismassig?

Schweres und wiederholtes
Fehlverhalten / Verschulden?

- Erneute Kirzung weniger als 20%

- oder Kirzung 20% - 30% bis 6 Mt.

Priifen von nachvollziehbaren
Hinderungsgrinden. War die
Auflage geeignet und ist eine
Kurzung noch immer
angemessen und zulassig?

Wird die Auflage wahrend
der Kirzungsdauer erflillt,
muss der Kurzungsbeschluss
in der Regel aufgehoben
werden.

Nach Ablauf Kiirzungsdauer

Prifen der Verhaltnisse,
Auflage nach wie vor
zumutbar und erfiillbar?

Mutwilliges schweres
und wiederholtes
Fehlverhalten?

Erste Kiirzung
wird vollzogen
in Rechtskraft erwachsen
v

Auflage
erfilit?

nein
v
Auflage

immer noch
angebracht?

— nein»

ja

v
Verlangerung
der Kiirzung?

Umfang der
Kiirzung?

v
Gewahrung
rechtliches Gehor
Schriftlich oder miindlich zu

Protokoll
v
Erneuter
Kiirzungsbeschluss

mit zweiter Frist zur Erfullung
der Auflage in Verfugungsform
v

Auflage
erfillt?

nein —
X nein

Auflage J
immer noch
angebracht?

ja
v
(Teil-) Einstellung
angebracht?
|
ja, weiter nich Schema

Erlass von
(Teil-) Einstellung

'h/Vorgehen in Sanktionsfallen

Schema fur Erlass von Leistungskiirzung

j ja—» Ziel erreicht

Zurtick zum

Beratungsprozess

nei

Anpassung
der Auflage?

ja

Neue Auflage
mit Kiirzungs-
androhung
(siehe Erlass von

Auflage)

Anpassung
der Auflage?

Zuruck zum
Beratungsprozess

— nein, zurlick zu
v

erneute

Kiirzung priifen
auf Verlangerung,
Umfang / Hohe

n

nein



	Vorgehen in Sanktionsfällen

